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Bebauungplan "Steckanger" in Stadl

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet!
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VG Reichling



Es gilt die Satzung der Gemeinde Vilgertshofen über die Herstellung und Ablösung von
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder in der jeweils geltenden
Fassung

A. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. 7 Abs. 1 BayDSG
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

Baudenkmal (D-1-81-133-4 - Bauernhaus, Mitterstallbau mit einseitig herunter
gezogenem Satteldach, im Kern von 1803 (dendr.dat.), Umbau und Erweiterung
1856 bis 1872), in dessen Nähe die Bestimmungen der Art. 4-6 BayDSG gelten.DschG gelten
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